
Land Burgenland

FINANZPLAN

für das Burgenland

2006 - 2010

4. Fortführung





Zahl: 3-301/133-2009 Eisenstadt, am 19. Juni 2009

F I N A N Z P L A N

für das Burgenland

2006 – 2010

4. Fortführung



Finanzplan 2006-2010; 4. Fortführung Seite 2

INHALTSÜBERSICHT

I. Einleitung Seite 3

II. Ausgangslage Seite 4

1. Gesamtstaatliches Haushaltsziel Seite 4

2. Finanzausgleich 2008 – 2013 Seite 6

3. Österreichischer Stabilitätspakt 2008 - 2013 Seite 9

4. Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens – Seite 13

Art. 15a B-VG Vereinbarung

5. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Seite 16

III. Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung Seite 18

1. Fortschreibung des Österreichischen Stabilitätsprogramms Seite 18

2. Zielsetzung Seite 18

3. Einnahmenentwicklung Seite 21

4. Ausgabenentwicklung Seite 24

5. Operationelles Programm „Phasing Out Burgenland 2007-2013“ Seite 30

IV. Prämissen für den Finanzplan Seite 33

V. Ergebnisse des mittelfristigen Finanzplans 2006 bis 2010 Seite 34

1. Entwicklung der Einnahmen Seite 34

2. Entwicklung der Ausgaben Seite 34

3. Entwicklung der Schulden Seite 34

VI. Feststellung der Abweichungen Seite 35

Anhang: Tabellen und Grafiken



Finanzplan 2006-2010; 4. Fortführung Seite 3

I. Einleitung

Gemäß Artikel 39 des Landes-Verfassungsgesetzes vom 14. September 1981, LGBl.

Nr. 42, über die Verfassung des Burgenlandes (L-VG) hat die Landesregierung an-

lässlich der Vorlage des ersten Budgets ihrer Funktionsperiode dem Landtag einen

Finanzplan über die Grundlagen der Veranschlagungen für den Zeitraum der nächs-

ten fünf Jahre vorzulegen.

Der Finanzplan hat insbesondere zu enthalten:

1. Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben in den nächsten

fünf Jahren, gegliedert nach Jahresbeträgen und Aufgabenbereichen;

2. die Bedeckungsmaßnahmen, die hiefür in Aussicht genommen werden;

3. die Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung;

4. die dazu erforderlichen Erläuterungen.

Anlässlich der Beschlussfassung über den Landesvoranschlag 2006 legte die Bur-

genländische Landesregierung diesen mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2006

bis 2010 bereits vor. Mit den Landesvoranschlägen 2007, 2008 und 2009 wurden

von der Landesregierung Abweichungen von diesem Finanzplan festgestellt und die-

ser entsprechend fortgeführt (1., 2. und 3. Fortführung). Mit dem, dem Landtag vor-

gelegten Landesvoranschlag 2010 folgt nunmehr die 4. Fortführung, mit der eine Ak-

tualisierung und damit eine relativ zeitnahe Information über die jeweiligen Budgets

gegeben wird.

Die vorliegende 4. Fortführung des Finanzplanes spiegelt das bereits ausverhandelte

Budget 2010, einschließlich der auch aufgrund der weltwirtschaftlichen Situation

notwendigen Überarbeitung, wieder.
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II. Ausgangslage

1. Gesamtstaatliches Haushaltsziel

Die EU-Verordnung 1466/1997 besagt, dass jeder Mitgliedsstaat, der Teilnehmer an

der Währungsunion ist, jährlich ein Stabilitätsprogramm vorzulegen hat. Mit der Fort-

schreibung des Stabilitätsprogramms für die Jahre 2008 bis 2013 bekannte sich Ös-

terreich nachdrücklich zu den Zielen des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Stabilität

und Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sollten die Voraussetzungen für die er-

folgreiche Umsetzung der Europäischen Wachstumsinitiative schaffen.

Ursprünglich hat die österreichische Bundesregierung in ihrem Budgetprogramm bis

2010 die Erzielung eines ausgeglichenen Haushalts und eine Reduktion der Schul-

den in Relation zum Bruttoinlandsprodukt vorgesehen. Der im Budgetprogramm an-

gepeilte gesamtstaatliche Budgetpfad sah eine schrittweise Zurückführung der ge-

samtstaatlichen Defizitquote bis 2009 und einen Überschuss vor der Steuerreform

2010 vor. Länder und Gemeinden hatten sich im Rahmen des Finanzausgleichs be-

reit erklärt und verpflichtet, diese stabilitätsorientierte Budgetpolitik weiterhin in ihrem

Bereich zu unterstützen.

Die von den Vereinigten Staaten ausgegangene, seit Herbst 2008 vorherrschende

weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat Europa und auch Österreich deutlich ge-

troffen. Das Ausmaß und die Dauer des Abschwungs sind dabei nach wie vor schwer

abzuschätzen.

Wie in den meisten EU- Staaten wird die 3- Prozent- Grenze beim Budgetdefizit laut

Maastricht allerdings mit heuer 3,5 und nächstes Jahr 4 Prozent überschritten wer-

den, jedoch leisten die fiskalpolitischen Maßnahmen in dieser außergewöhnlichen

Wirtschaftslage einen wichtigen Beitrag zur Stützung der heimischen Wirtschaft und

sind daher als notwendig zu bewerten, so das WIFO.
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Die österreichische Bundesregierung hat mit der Verabschiedung zweier Konjunktur-

pakete und der auf 2009 vorgezogenen Steuerreform1 frühzeitig entsprechende

Schritte gesetzt.

Die Bundesregierung verfolgt in ihrer Budgetpolitik trotz der schwierigen Rahmenbe-

dingungen weiterhin besonders folgende Zielsetzungen:

• Vollbeschäftigung (insbesondere Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit)

• Modernisierung und Unterstützung des Wirtschaftsstandortes

• ein über den Konjunkturzyklus ausgeglichener Haushalt

• nachhaltige Finanzierung der sozialen Sicherheit

• Herstellung von Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern

• Effizienzsteigerung in der öffentlichen Verwaltung

• Stärkere Betonung der zukunftsorientierten Budgetaufgaben

Steuerreform

Die von der Bundesregierung durchgeführte – mit Beginn des Jahres 2009 in Kraft

getretene - Steuerreform bringt eine spürbare Entlastung der Steuerzahler und der

Wirtschaft ohne Gegenfinanzierung.

Durch diese Reform soll ein modernes Steuersystem geschaffen werden, das zu-

kunftsorientiert den Wirtschaftsstandort, Wachstum und Beschäftigung, Kaufkraft und

Inlandsnachfrage fördert sowie die Steuer- und Abgabenlast fair verteilt. Der Wirt-

schafts-, Steuer- und Arbeitsstandort Österreich soll noch attraktiver und die Rah-

menbedingungen für Investoren, Unternehmen und deren Beschäftigte weiter ver-

bessert werden.

Das Steuer- und Abgabensystem soll nachhaltig gestaltet sein, ökologische Aspekte

mit einbeziehen und sich durch Beschäftigungs-, Investitions- und Wachstumsfreund-

lichkeit auszeichnen. Damit wird eine positive konjunkturelle Entwicklung in Öster-

reich unterstützt.

1 Steuerreformgesetz 2009 - BGBl. Nr. 26/2009; Konjunkturbelebungsgesetz 2009 - BGBl. Nr.

27/2009;
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Mit der Budgetpolitik der nächsten Jahre soll der Initiative des Europäischen Rates

vom Dezember 2003, wonach die Europäische Wachstumsinitiative durch nationale

Maßnahmen in den Bereichen Infrastruktur, Forschung und Innovation zu verstärken

und zu ergänzen sei, entsprochen werden.

Der Finanzausgleich 2008 bis 2013 und der österreichische Stabilitätspakt 2008 sol-

len die Qualität der öffentlichen Finanzen über den gesamten Zeitraum dieser Aktua-

lisierung des österreichischen Stabilitätsprogramms sichern.

2. Finanzausgleich 2008 – 2013

Der Finanzausgleich 2008 – 2013 ist mit 01.01.2008 in Kraft getreten und soll für

sechs Jahre, somit bis zum 31.12.2013, gelten.2

Als Kompetenzgrundlage für die Erlassung des FAG 2008 dienen die einschlägigen

Bestimmungen des F-VG3 sowie im Bereich der Auftragsverwaltung des Bundes die

Bestimmungen des B-VG4. In seiner Gliederung folgt das FAG 2008 zunächst der

Systematik des F-VG 1948:

• Teil I, Finanzausgleich (§§ 1-6), enthält im Wesentlichen Kostentragungs-

bestimmungen, Regelungen zur Landesumlage und die sogenannte Schutz-

klausel;

• Teil II, Abgabewesen, regelt die Verteilung der Besteuerungsrechte in den

durch § 6 F-VG 1948 vorgegebenen Kategorien (§§ 7, 8 und 13-19) sowie die

Verteilung der Erträge der gemeinschaftlichen Bundesabgaben (§§ 9-12);

• Teil III ist den Finanzzuweisungen und Zuschüssen gewidmet (§§ 20-23)

• Teil IV schließlich enthält in den §§ 24 und 25 Sonder- und Schlussbestim-

mungen, und zwar Sonderbestimmungen zur Verjährung vermögensrechtli-

cher Ansprüche aus dem Finanzausgleich, Festlegungen im Zusammenhang

2 Finanzausgleichsgesetz 2008 (FAG ± 2008) BGBl. I Nr. 103/2007 vom 28. Dezember 2007

basierend auf dem Paktum vom 10. Oktober 2007
3 Finanz-Verfassungsgesetz 1948
4 Bundes-Verfassungsgesetz
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mit der Einführung eines einheitlichen Schlüssels bei den meisten gemein-

schaftlichen Bundesabgaben, Strafbestimmungen für die Nichtratifizierung ei-

nes neuen Österreichischen Stabilitätspakts und Bestimmungen über das In-

und Außerkrafttreten.

Der neue Finanzausgleich wird in zwei Etappen gegliedert.

1. Etappe – drei Jahre 2008 - 2010

• der Konsolidierungsbeitrag wird um 50 % gesenkt, davon werden

156 Mio. Euro für die Länder und

53 Mio. Euro für die Gemeinden verwendet

• Zusätzlich erhalten die Länder 12 Mio. Euro zum bisherigen Betrag als Struk-

turmittel für die Landeslehrer

Auf Basis der Artikel 15a B-VG Vereinbarung wurde vereinbart, dass der Bund zu-

sätzlich 100 Mio. Euro für die Gesundheitsfinanzierung zur Verfügung stellt.

Die um 100 Mio. Euro aufgestockten Bundesanteile (variable Umsatzsteueranteile –

bisher 264 Mio. Euro, plus fix: 158 Mio. Euro) für die Gesundheitsfinanzierung wer-

den ausschließlich mit der Ertragsanteildynamik (ausgehend von der Basis 2008)

valorisiert. Von den zusätzlichen 100 Mio. Euro werden in Form eines Vorwegabzu-

ges 20 Mio. Euro für die Patientenausgleichsregelung zur Verfügung gestellt. Davon

entfallen auf das Land Tirol 14 Mio. Euro und je 2 Mio. Euro auf die Länder Oberös-

terreich, Niederösterreich und Salzburg. Die verbleibenden 80 Mio. Euro werden je

zur Hälfte nach dem Bevölkerungsschlüssel und dem letzten LKF-

Verteilungsschlüssel5 aufgeteilt.

2. Etappe – drei Jahre 2011 - 2013

Der gesamte Konsolidierungsbeitrag entfällt, vom zusätzlich entfallenden Betrag er-

halten die Gemeinden 103 Mio. Euro. Insgesamt stehen daher den Gemeinden 156

5 Leistungsorientierte Krankenanstalten Finanzierung
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Mio. Euro zur Verfügung. Davon stammen 50 Mio. Euro aus dem Konsolidierungs-

beitrag der Länder. Der weitere Betrag geht an die Länder. Von den Gemeindemit-

teln werden 100 Mio. Euro zur Kompensation der Abflachung des ABS6 der Gemein-

den bis 10.000 Einwohner verwendet. Die Kompensation für die Verlierergemeinden

hat vollständig, dynamisiert und punktgenau zu erfolgen. Für finanzschwache Städ-

te/Gemeinden über 10.000 Einwohner werden in der zweiten Etappe insgesamt 16

Mio. Euro p.a. zur Verfügung gestellt. Die Länder erhalten in der zweiten Etappe an

Strukturmittel für die Landeslehrer statt bisher zusätzlich 12 Mio. Euro nun 13 Mio.

Euro.

Die um 100 Mio. Euro aufgestockten Bundesanteile für die Gesundheitsfinanzierung

in der 1. Etappe werden beibehalten.

In Summe werden in der 2. Etappe jährlich folgende Beträge verteilt:

430 Mio. Euro Finanzausgleich

100 Mio. Euro Gesundheitsfinanzierung

Weiters kommen die Finanzausgleichspartner überein, dass folgende Maß-

nahmen gesetzt werden:

Pflege: Der Finanzierungsbeitrag der Länder soll 40 % betragen, wobei der Gesamt-

betrag mit 40 Mio. Euro gedeckelt wird (für Länder und Gemeinden daher 16 Mio.

Euro).7

Mindestsicherung: Die Nettozusatzkosten für Länder und Gemeinden werden mit

zusammen 50 Mio. Euro gedeckelt.8

Kinderbetreuung: Die Länder und der Bund leisten einen Beitrag zum Ausbau der

Kinderbetreuung und der Sprachförderung von jeweils mindestens 20 Mio. Euro.9

6 abgestufter Bevölkerungsschlüssel
7 Auf Basis einer Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG, die vom Land Bgld. bereits ratifiziert wurde.
8 wie Fußnote 7
9 wie Fußnote 7
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Klassenschülerhöchstzahlen: Der Bund finanziert ab dem Schuljahr 2008/09 die

Umsetzung der Senkung der Klassenschülerhöchstzahlen auf einen Richtwert von

25 im Ausmaß des tatsächlichen Bedarfes, nach den Kriterien der Sparsamkeit,

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Sozialversicherungsbeitrag: Der Krankenversicherungsbeitrag für Sozialhilfebe-

zieher soll mit dem Betrag fixiert werden, zu dem die Ausgleichszulagenempfänger

krankenversichert sind (Dienstgeber- und Dienstnehmeranteil).

Anwendung der Bevölkerungsstatistik ab dem Jahr 2009: In der ersten Etappe

bis inkl. 2010 wird die Bevölkerungsstatistik laut Stichtag 31.10.2008 angewendet, in

der zweiten Etappe 2011 bis 2013 wird die Bevölkerungsstatistik jährlich auf Basis

des jeweils vorletzten Jahres angewendet.10

Weitere vereinbarte Maßnahmen:

• Reform des abgestuften Bevölkerungsschlüssels (ABS)

• Verstärkte Widmung der Wohnbauförderungsmittel für Klimaschutz11

• Anreizsetzung für freiwillige Gemeindekooperation

• Umsetzung einer Verwaltungsreform12

• Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur grundsätzlichen Reform des Finanzaus-

gleichs

• Umwandlung von Transfers in Ertragsanteile

Alle anderen Punkte des alten Finanzausgleichs bleiben unverändert.

3. Österreichischer Stabilitätspakt 2008 - 2013

Am 10. Oktober 2007 wurden die Eckwerte des neuen Finanzausgleichs für die Jah-

re 2008 bis 2013 zwischen Bund, Ländern und Gemeinden festgelegt. Der Finanz-

10 Voraussetzung ist, dass die Statistik Austria zuverlässige Daten zur Verfügung stellen kann.
11 Abschluss eines Vertrages gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern.
12 Personaleinsparung, finanziell gleichwertige Umsetzung der Pensionsreform, einheitliche Abgaben-

ordnung, Einführung Pensionskonto mit Kostentragung Länder für Landeslehreranteil, Arbeitsgrup-

pe zur Prüfung und Umsetzung der Vorschläge des Rechnungshofs, kostenneutrale Abschaffung

der Selbstträgerschaft.
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ausgleich gilt zusammen mit dem neuen innerösterreichischen Stabilitätspakt13 seit

dem 1. Jänner 2008. Darin streben Bund, Länder und Gemeinden die Erreichung

eines gesamtstaatlichen Nulldefizits für das Jahr 2010 und eine weitere Verstärkung

der Haushaltskoordinierung an.

Der Bgld. Landtag hat dieser Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und

den Gemeinden über eine Weiterführung der stabilitätsorientierten Budgetpolitik zu-

gestimmt.14

Aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise und der dadurch erforderlichen Maßnah-

men teilte das Bundesministerium für Finanzen in einem Schreiben an die Verbin-

dungsstelle der Bundesländer mit, dass es derzeit einen Vorschlag für eine Novelle

zum Österreichischen Stabilitätspakt ausarbeitet und demnächst zu Gesprächen der

Finanzausgleichspartner einladen wird.15 Wie diese Änderung des österreichischen

Stabilitätspaktes aussehen wird, war bei Verfassung dieses Finanzplanes noch nicht

bekannt. In der Folge werden daher die bis dato geltenden Grundlagen des Österrei-

chischen Stabilitätspaktes 2008 – 2013 angeführt.

Der Bund verpflichtet sich, seine Budgetpolitik so stabilitätsorientiert zu gestalten,

dass das Defizit im Bundeshaushalt für das Jahr 2008 maximal 1,33 % des BIP, für

das Jahr 2009 maximal 0,68 % des BIP und für das Jahr 2010 und alle weiteren Jah-

re der Geltung dieser Vereinbarung maximal 0,14 % des BIP beträgt (ordentlicher

Stabilitätsbeitrag des Bundes).

Unterschreitungen des ordentlichen jährlichen Stabilitätsbeitrages bis zu einem

Höchstbetrag von insgesamt 0,25 % des BIP des betreffenden Jahres sind zulässig

(verringerter Stabilitätsbeitrag), jedoch nur soweit dieser Höchstbetrag nicht schon

für das Vorjahr ausgeschöpft wurde. Der Unterschreitungsbetrag ist im Folgejahr

auszugleichen (erhöhter Stabilitätsbeitrag), sodass über den Zeitraum der Geltung

13 Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über eine Weiterführung der

stabilitätsorientierten Budgetpolitik (Österreichischer Stabilitätspakt 2008)
14 Beschluss des Bgld. Landtages vom 3. Juli 2008 gemäß Art. 81 Abs. 2 L-VG (Landes-

Verfassungsgesetz); LGBl. Nr. 81/2008
15 Bundesministerium für Finanzen vom 20.05.2009, GZ. BMF-111107/0010-II/3/2009
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dieser Vereinbarung zumindest der durchschnittliche ordentliche Stabilitätsbeitrag

erreicht wird.

Die Länder (einschließlich Wien) verpflichteten sich, einen Stabilitätsbeitrag in Form

eines durchschnittlichen Haushaltsüberschusses für das Jahr 2008 in Höhe von nicht

unter 0,45 % des BIP, für das Jahr 2009 in Höhe von nicht unter 0,49 % des BIP, für

das Jahr 2010 und alle weiteren Jahre der Geltung dieser Vereinbarung in Höhe von

nicht unter 0,52 % des BIP zum gesamtstaatlichen Konsolidierungspfad beizutragen.

Der Stabilitätsbeitrag des Burgenlandes zu dieser Verpflichtung beträgt 2,847 % (bei

einem Anteil an der Volkszahl von 3,45528 %). Unterschreitungen des ordentlichen

jährlichen Stabilitätsbeitrages bis maximal 0,15 % des BIP sind zulässig (verringerter

Stabilitätsbeitrag). Wie beim Bund muss aber über den Zeitraum der Geltung dieser

Vereinbarung zumindest der durchschnittliche ordentliche Stabilitätsbeitrag erreicht

werden.

Die Gemeinden (ohne Wien) verpflichteten sich, jeweils landesweise durch ein aus-

geglichenes Haushaltsergebnis zum gesamtstaatlichen Konsolidierungspfad beizu-

tragen (ordentlicher Stabilitätsbeitrag der Gemeinden). Vorübergehende Unterschrei-

tungen des ordentlichen jährlichen Stabilitätsbeitrages bis zu einem festgelegten

Prozentsatz des BIP sind zulässig (Burgenland: 0,004055 % des BIP). Es gelten die-

selben Voraussetzungen wie für den Bund und die Länder.

Dem Bund, den Ländern und länderweise den Gemeinden steht es frei, jeweils durch

schriftliche Vereinbarung Haushaltsergebnisse untereinander zu übertragen, soweit

der jeweilige ordentliche Stabilitätsbeitrag übererfüllt wird (Übertragung von Über-

schüssen). Solche Vereinbarungen sind Grundlage für den Sanktionsmechanismus.

Mehrfache Anrechnungen sind nicht möglich.

Zur effektiven Umsetzung dieser Verpflichtungen koordinieren Bund, Länder und

Gemeinden ihre Haushaltsführung. Dazu werden politische Koordinationskomitees

eingerichtet (Österreichisches Koordinationskomitee beim BMF16 für die Haushalts-

koordinierung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie die einzelnen Länder-

16 Bundesministerium für Finanzen
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Koordinationskomitees, denen Vertreter des jeweiligen Landes und dessen Gemein-

den angehören). Beschlüsse in diesen Gremien erfolgen einvernehmlich.

Bund, Länder und Gemeinden haben die mittelfristige Orientierung der Haushaltsfüh-

rung sicherzustellen. Bei der Beschlussfassung über die jährlichen Haushaltsvoran-

schläge haben sich diese Gebietskörperschaften an den mittelfristigen Vorgaben zu

orientieren.

Der Bundesminister für Finanzen erstellt den Entwurf des österreichischen Stabili-

tätsprogramms unter Bedachtnahme auf die Ergebnisse der Haushaltskoordinierung

und legt ihn der Bundesregierung zur Beschlussfassung vor. Danach hat er dieses

Stabilitätsprogramm dem Nationalrat zur Kenntnis zu bringen und an die zuständigen

Organe der Europäischen Union zu übermitteln.

Zur Unterstützung des Vollzugs des Stabilitätspaktes wurde ein sanktioniertes Infor-

mationssystem vereinbart. Bei schuldhafter Verletzung der Informationsverpflichtun-

gen durch den Bund oder die Länder ist ein Beitrag von höchstens 100.000,-- Euro

zu leisten. Bei Verletzung der Informationsverpflichtungen durch Gemeinden hat das

Landeskoordinationskomitee angemessene Maßnahmen vorzusehen. Beiträge we-

gen Verletzung der Informationspflicht fließen der Bundesanstalt Statistik Österreich

zur teilweisen Deckung der durch diese Vereinbarung verursachten Mehrkosten zu.

Ein wesentlicher Teil der Vereinbarung über den österreichischen Stabilitätspakt sind

die Bestimmungen über den Sanktionsmechanismus. Sie sollen nach dem Willen der

Vereinbarungspartner die Entschlossenheit der Stabilitätsorientierung dokumentieren

und allfällige Stabilitätsnachzügler motivieren, die eingegangenen Verpflichtungen

auch tatsächlich umzusetzen. Das Sanktionssystem ist an das Verfahren und die

Sanktionen der EU bei einem übermäßigen Defizit angelehnt, wobei es im Einzelnen

durchaus wesentliche Unterschiede gibt. Ein Schlichtungsgremium entscheidet auf-

grund eines Gutachtens des Präsidenten des Rechnungshofes über eine etwaige

Sanktion.

Der allenfalls zu leistende Sanktionsbeitrag beträgt 8 % des jeweils vereinbarten

Stabilitätsbeitrages bzw. des vereinbarten Maastricht-Defizites als Fixbetrag zuzüg-

lich 15 % der unstatthaften Über- bzw. Unterschreitung des vereinbarten Stabilitäts-
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beitrages, höchstens jedoch die Differenz zwischen dem ermittelten Haushaltsergeb-

nis und dem vereinbarten Stabilitätsbeitrag bzw. dem vereinbarten Maastricht-Defizit.

Der Beitrag wird hinterlegt. Erst bei neuerlicher Verfehlung im darauf folgenden Jahr

erfolgt eine Aufteilung auf diejenigen Vereinbarungspartner, die in diesem Folgejahr

ihre Verpflichtung erfüllen. Für die neuerliche Verfehlung ist – gemäß Entscheidung

des Schlichtungsgremiums – neuerlich ein Sanktionsbeitrag zu hinterlegen.

Der Österreichische Stabilitätspakt 2008 trat mit 1. Jänner 2008 in Kraft. Der Burgen-

ländische Landtag hat der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den

Gemeinden über eine Weiterführung der stabilitätsorientierten Budgetpolitik (Öster-

reichischer Stabilitätspakt 2008) am 3. Juli 2008 gemäß Art. 81 Abs. 2 L-VG zuge-

stimmt. Diese Vereinbarung tritt außer Kraft, sobald die Vereinbarung zwischen dem

Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und

einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften17 wegen einer Kündigung

durch den Bund außer Kraft tritt, spätestens aber am 31. Dezember 2013.

Für die Geltungsdauer dieser Vereinbarung ist die Wirksamkeit der Vereinbarung

zwischen dem Bund, den Ländern und Gemeinden betreffend die Koordination der

Haushaltsführung von Bund, Ländern und Gemeinden aus dem Jahr 1999 - Österrei-

chischer Stabilitätspakt, BGBl. I Nr. 101/1999, ausgesetzt.

4. Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens –

Art. 15a B-VG Vereinbarung

Der diesbezüglichen zwischen dem Bund und den Ländern für den Zeitraum

01.01.2008 – 31.12.2013 abgeschlossenen Vereinbarung18 hat der Burgenländische

Landtag am 28. Feber 2008 gemäß Art. 81 Abs. 2 L-VG zugestimmt.19 Mit der ge-

genständlichen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG erfolgt die Fortschreibung und

Intensivierung der bereits in der vergangenen Vereinbarungsperiode vereinbarten

und begonnenen Maßnahmen einer gemeinsamen Steuerung und Planung.

17 BGBl. I Nr. 35/1999. Die Geltung dieser Vereinbarung wird weder durch den Abschluss noch durch

das Außerkrafttreten der Vereinbarung über den österreichischen Stabilitätspakt berührt.
18 Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswe-

sens für den Zeitraum 01.01.2008 – 31.12.2013
19 LGBl. Nr. 61/2008
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Die Vertragsparteien verbinden mit dieser Vereinbarung die Absicht, auch in Zukunft

eine qualitativ hochwertige, solidarische, effektive und effiziente, für alle frei zugäng-

liche und gleichwertige Gesundheitsversorgung in Österreich sicherzustellen. Das

solidarische Gesundheitssystem soll erhalten und verbessert werden. Eine hochste-

hende medizinische Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig vom

Einkommen, ist vorrangiges Ziel.

Die Finanzierbarkeit des österreichischen Gesundheitswesens soll unter Berücksich-

tigung der finanziellen Rahmenbedingungen und eines möglichst effizienten Mit-

teleinsatzes durch eine gesamthafte regionale Planung, Steuerung und Finanzierung

abgesichert werden. Weiters gilt es, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen

Gegebenheiten in den Bundesländern, die einzelnen Bereiche und das gesamte Ge-

sundheitssystem überregional und sektorenübergreifend entsprechend den demo-

graphischen Entwicklungen und Bedürfnissen ständig zu analysieren und weiterzu-

entwickeln. Die Vertragsparteien bekennen sich dazu, dass Basis eines effizienten

Gesundheitssystems die Verstärkung der Gesundheitsförderung sowohl in einem

personenorientierten als auch lebensweltorientierten Ansatz ist und dass auch dem

Gedanken der Prävention ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden muss. Da-

zu kommen die Vertragspartner überein, unter Einbeziehung der intra- und extramu-

ralen Bereiche alle Möglichkeiten wahrzunehmen, um Maßnahmen zur Gesundheits-

förderung zu unterstützen.

Insbesondere besteht das Erfordernis

• ein verbindliches, zur Effizienzsteigerung dienendes Qualitätssystem für das

österreichische Gesundheitswesen einzuführen und kontinuierlich weiter zu

entwickeln,

• die Voraussetzungen für einen effektiven und effizienten Einsatz der Infor-

mationstechnologie im Gesundheitswesen zu schaffen,

• eine integrierte, aufeinander abgestimmte Planung und Steuerung aller Be-

reiche im Gesundheitswesen zu erreichen und

• das Nahtstellenmanagement zwischen den Gesundheitsversorgungseinrich-

tungen zu verbessern.
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Die Vertragsparteien stellen in diesem Zusammenhang ausdrücklich fest, dass in

Vertragskompetenzen im Bereich der Selbstverwaltung nicht eingegriffen wird. Wei-

ters kommen die Vertragsparteien überein, nach Maßgabe der bestehenden Be-

stimmungen dieser Vereinbarung

1. eine Bundesgesundheitsagentur und auf Länderebene Landesgesundheits-

fonds einzurichten,

2. Mittel für den Kooperationsbereich (Reformpool) in den Landesgesundheits-

fonds vorzusehen,

3. Mittel für Planungen und Projekte zur Sicherstellung und Verbesserung der

Qualität der Gesundheitsversorgung bereitzustellen,

4. das Transplantationswesen und weitere wesentliche Vorsorgeprogramme und

Behandlungsmaßnahmen von überregionaler Bedeutung zu fördern,

5. die Beziehungen der Landesgesundheitsfonds, der Träger der Sozialversiche-

rung, des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger

und der Träger von Krankenanstalten untereinander festzulegen und

6. den Trägern der Krankenanstalten auf Rechung von Landesgesundheitsfonds

im Namen der Träger der Sozialversicherung leistungsorientiert Zahlungen für

die Behandlung von Patientinnen/Patienten, für die eine Leistungspflicht der

Sozialversicherung besteht, zu gewähren.

Diese Vereinbarung wurde für die Jahre 2008 bis 2013 geschlossen. Die Vertrags-

parteien verzichten für diesen Zeitraum auf ihr Recht, die Vereinbarung zu kündigen.

Die Vereinbarung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, rechtzeitig Verhandlungen über eine Neurege-

lung aufzunehmen. Sofern in diesen Verhandlungen keine Einigung über eine Neu-

regelung zustande kommt, werden mit Außer-Kraft-Treten dieser Vereinbarung die

am 31. Dezember 1977 in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften, soweit sie in

Durchführung dieser Vereinbarung geändert wurden, wieder in Kraft gesetzt, wobei

ab 2013 die für die Periode 2008 bis 2013 vorgesehenen zusätzlichen Mittel nicht zur

Verfügung gestellt werden würden.
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5. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Österreich befindet sich, wie ein Großteil der übrigen europäischen Staaten, in einer

tiefen Rezession. Das WIFO20 ging in seiner März-Prognose davon aus, dass die

österreichische Wirtschaft um 2,2 % schrumpfen wird. Mittlerweile zeigt sich, dass

diese Prognose zu optimistisch war, denn die Österreichische Nationalbank prognos-

tiziert mittlerweile sogar eine Abnahme des Wirtschaftswachstums von 4,2 %. Nach

dieser Prognose soll sich das Wachstum erst wieder im Jahr 2011 erholen.

Der prognostizierte Konjunktureinbruch wird sich insbesondere in einem deutlichen

Rückgang der Exporte (um real - 7,0 %) niederschlagen. Darüber hinaus ist mit ei-

nem deutlichen Rückgang der Bruttoanlageninvestitionen (- 5,1 %) zu rechnen.

Mit der Steuerreform, die rückwirkend mit 1. Jänner 2009 in Kraft getreten ist, dem

Teuerungsausgleich aus dem Jahr 2008 sowie den beiden Konjunkturpaketen setzt

die österreichische Bundesregierung wichtige Impulse zur Wiederbelebung der Wirt-

schaft. Aufgrund der guten Lohnabschlüsse für 2009 und der Verlangsamung des

Preisauftriebs kann von einem wichtigen Wachstumsbeitrag der heimischen Nach-

frage ausgegangen werden. Das WIFO geht davon aus, dass durch die aktiven Sta-

bilisierungsmaßnahmen der Wachstumsrückgang 2009 um etwa 0,75 % gedämpft

werden kann. Erst für das Jahr 2010 wird wieder eine leichte Erholung der österrei-

chischen Wirtschaft mit einem BIP-Wachstum von 0,5 % erwartet.

Für die öffentlichen Haushalte ist allerdings die nominelle Entwicklung des Bruttoin-

landsproduktes maßgeblich. Dies gilt vor allem für die Einnahmen, zum Teil aber

auch für die Ausgaben. Für das Jahr 2009 rechnet man mit einer Erhöhung der

Verbraucherpreise um 0,6 % und für das Jahr 2010 mit 1,1 %. Beim nominellen BIP

wird für das Jahr 2009 mit einer Abnahme von - 0,7 % gerechnet, die sich im Jahr

2010 auf 1,3 % erhöhen sollte.

Einen wichtigen Aspekt der Prognose bildet der Arbeitsmarkt. Die Löhne und Gehäl-

ter blieben in den letzten Jahren hinter dem nominellen Wachstum des BIP zurück.

Für das Jahr 2009 wird eine durchschnittliche nominelle Zunahme der Bruttover-

dienste pro Kopf von 2,7 % erwartet. Für das Jahr 2010 rechnet man mit einer

20 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
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durchschnittlichen Zunahme der Bruttoverdienste um 1,2 %. Diese Entwicklung ist

einerseits ein wichtiger Anhaltspunkt für die Entwicklung der Lohnsteuereinnahmen,

andererseits aber auch für den Personalaufwand je Beschäftigten.

Nach jährlichen Senkungen der Arbeitslosenzahlen in den Jahren 2006 bis 2008 war

im laufenden Jahr 2009 wiederum ein sehr starkes Ansteigen der Arbeitslosenzahlen

zu verzeichnen.21 Im Jahr 2009 dürfte die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden

durchschnittlich 265.300 erreichen. Im Jahr 2010 wird sich die durchschnittliche Ar-

beitslosenzahl wahrscheinlich sogar auf ca. 298.300 belaufen. Die Arbeitslosenrate

wird in Österreich im Jahr 2009 nach EU-Definition (Eurostat) etwa 5,0 % (bzw. nach

nationaler Definition des AMS22 ca. 7,3 %) betragen und sich im Jahr 2010 noch wei-

ter auf 5,8 % (bzw. 8,2 %) erhöhen. Im internationalen Vergleich liegt Österreich mit

dieser Arbeitslosenrate noch immer sehr günstig.

Sehr stark wachsen wird die Staatsverschuldung. Nachdem der Schuldenstand be-

reits 2008 wieder über die Maastricht-relevante Marke von 60 % auf 62,5 % des BIP

geklettert ist, wird der Schuldenstand 2009 auf 68,5 % anwachsen und bis 2013 auf

78,5 % des BIP weiter stark ansteigen. Der Schuldenstand wird durch die Leistungen

des Staates im Rahmen des Finanzmarktstabilitätsgesetzes erhöht. Für 2009 wurden

dafür Ausgaben in der Höhe von 10,3 Mrd. Euro eingeplant.

Bedingt durch die Neuverschuldung ist das Zinsniveau ein wichtiger Faktor für die

Budgetpolitik des Landes. Seit Oktober 2008 wurde der Leitzinssatz von der EZB23 in

mehreren Schritten von 4,25 % auf 1,0 % herabgesetzt.24 Damit ist man vom derzei-

tigen Leitzinssatz des USD25-Kapitalmarktes (Fed-Leitzins in den USA = 0,0 bis

0,25 %) nicht sehr weit entfernt. Wie sich die Zinsenpolitik im Euroraum im Jahr 2010

fortsetzen wird, hängt sicher auch von der generellen Entwicklung der Wirtschaft und

der Konjunktur ab und ist momentan nur sehr schwer abschätzbar.

21 Arbeitslose: Jahr 2006: 239.200; Jahr 2007: 224.200; Jahr 2008: 212.000;
22 Arbeitsmarktservice
23 Europäische Zentralbank
24 Letztmalig am 7. Mai 2009
25 Amerikanischer Dollar
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III. Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung

1. Fortschreibung des Österreichischen Stabilitätsprogramms

Seit dem Jahr 2008 sind für die Erstellung der Budgets der Länder die Maastricht-

Vorgaben, die Verpflichtungen nach dem Stabilitätspakt 2008 und die Regeln des

Finanzausgleiches 2008 die maßgeblichen Grundlagen. Durch den neuen Finanz-

ausgleich verschieben sich Aufgaben vom Bund an die Länder, wofür die Länder ab

2008 durch die Senkung des Konsolidierungsbeitrages um 50 % in der 1. Etappe von

2008 – 2010 um 156 Mio. Euro mehr zur Verfügung haben werden. Zusätzlich gibt es

in dieser Phase 12 Mio. Euro mehr an Strukturmittel bezüglich der Landeslehrer für

die Länder. Weiters werden mehrere Transferzahlungen in Ertragsanteile umgewan-

delt, wodurch eine Valorisierung dieser Zahlungen erfolgt. In der 2. Etappe von 2011

– 2013 entfällt dann der Konsolidierungsbeitrag zur Gänze, d.h. die Länder erhalten

dann 262 Mio. Euro mehr. Die Strukturmittel der Länder werden von 12 Mio. auf 13

Mio. Euro erhöht. Auch den Gemeinden stehen nun mehr Mittel zur Verfügung als

dies nach dem Finanzausgleich 2005 der Fall war.

2. Zielsetzung

Das Burgenland hat bisher seine Verpflichtungen im Hinblick auf einen disziplinierten

Budgetkurs strikt eingehalten. Dies ist auch aus dem Rechnungsabschluss 2008, der

zum achten Mal in Folge keine Neuverschuldung brachte, ersichtlich.

Die ursprünglich erklärte Zielsetzung der Landesregierung, weiterhin keine zusätzli-

che Neuverschuldung des Landes im ordentlichen und außerordentlichen Budget

zuzulassen, ist aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise und der da-

durch erforderlichen Maßnahmen, nicht zu halten. In einer Entschließung des Bgld.

Landtages26 wurde die Bgld. Landesregierung aufgefordert:

26 Entschlieû ung des Bgld. Landtages vom 5. Feber 2009 betreffend die Konjunkturbelebung im

Burgenland (19-664)
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• gesetzte Impulse für die burgenländischen Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe

sowie das Investitionsprogramm im Rahmen des „Kraftpakets für Beschäfti-

gung“ zugig voranzutreiben

• im Bereich der Wirtschaftsförderung an der Erhöhung des Landeshaftungs-

rahmens auf 100 Millionen Euro festzuhalten

• die Haftungsübernahme für Risikokapital durch das Land Burgenland gemäß

dem „Kraftpaket für den Mittelstand“ einzuhalten

• die Unterstützung, Stärkung und Entwicklung von Kleinunternehmen mit

Nahversorgerfunktion voranzutreiben

• die Stützung von Kreditzinsen von burgenländischen Klein- und Mittelbetrie-

ben durch eine gemeinsame Kreditaktion von Land Burgenland und Wirt-

schaftskammer fortzuführen

• gesetzte Schwerpunkte im Bildungsbereich – insbesondere die „Lehre mit

Matura“ – zur nachhaltigen Konjunkturbelebung beizubehalten

• die Nachhaltigkeit der „Sozialen Modellregion Burgenland“ zu gewährleisten

• geplante und vorgezogene Infrastrukturmaßnahmen weiterhin als Maßnah-

me zur Konjunkturbelebung einzusetzen

• den Ausbau von Erneuerbarer Energie als Konjunkturmotor im Burgenland

voranzutreiben

Zusätzlich wurde die Bgld. Landesregierung aufgefordert an die Bundesregierung

heranzutreten, die für die Sonder-Förderaktion zur thermischen Sanierung von Alt-

bauten zugesagten Bundesmittel ohne weiteren unnötigen Aufschub bereitzustellen.

Diese Entschließung wurde auch an die Burgenländische Energieagentur, die BELIG

– Beteiligungs- und Liegenschafts GmbH und die WIBAG – Wirtschaftsservice Bur-

genland AG weitergeleitet.

Zur Realisierung der vom Burgenländischen Landtag geforderten Maßnahmen wird

das Land im Jahr 2010 von der Politik des ausgeglichenen Haushaltes abweichen

und eine Neuverschuldung von ca. 25 Mio. Euro in Kauf nehmen. Dies ist erforder-

lich, da wegen der Krise die für das Burgenland bestimmten Steuereinnahmen um

rund 56 Mio. Euro sinken werden. Der übrige Teil des Steuerausfalls soll mit Einspa-

rungen in der Verwaltung und bei den Ermessensausgaben kompensiert werden.
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Dieses Prinzip der zukünftigen Gestaltung der Landesfinanzen wird daher von jedem

Mitglied der Landesregierung strenge Disziplin bei der Verwendung der vorhandenen

Mittel verlangen. Es soll davon ausgegangen werden, dass nicht jede Ausgabenposi-

tion fortgeschrieben wird, ohne jede einzelne Aufwendung zu hinterfragen. Dies stellt

sicherlich einen schwierigen Weg dar, der aber am ehesten zum gemeinsamen Ziel

der Einsparung bei den Verwaltungs- und Ermessensausgaben und in der Folge zum

sukzessiven Abbau der bestehenden Schulden führen wird.

Dies ist deshalb notwendig, weil sich die Ausgangslage für die Fortführung des Fi-

nanzplans seit dem letzten Jahr doch entscheidend geändert hat.

Die Haftungsgarantie des Landes gegenüber der Bank Austria Creditanstalt besteht

noch bis zum Jahr 2010. 2010 ist die letzte Rate seitens des Landes zu leisten.

Durch geeignete Restrukturierungsmaßnahmen sollen diese Zahlungen - so wie be-

reits in der Vergangenheit - möglichst maastrichtschonend und außerbudgetär vor-

genommen werden.

Die Bgld. Landesholding GmbH (BLH) hat die Beteiligungen des Landes Burgen-

land27 zu einem Gesamtkaufpreis von rd. 223,0 Mio. Euro erworben und diesen

Kaufpreis über den Kapitalmarkt unter Nutzung einer Landeshaftung zu bestmögli-

chen Finanzierungskonditionen fremdfinanziert. Dieser Beteiligungserlös wurde vom

Land bei der Kommunalkredit Austria AG mit einer Zielrendite von mindestens 4%

(künftige Ausrichtung ist entlang der Sekundärmarktrendite) steuerschonend und bei

minimalem Risiko veranlagt. Die jährlichen Erträge aus dieser Veranlagung28 sollen

zum Teil für zusätzliche Fördermaßnahmen im Lichte einer Ökologisierung der Wirt-

schaft und des effizienten Klimaschutzes, der Vorfinanzierung von Infrastrukturpro-

jekten und der Qualifizierung von Arbeitnehmern verwendet werden. Unter anderem

sollen die Fördermaßnahmen die Implementierung und Anwendung von Technolo-

27 d.s. 51 % an der BEWAG, 100 % an der Thermal- und Gesundheitstourismus GmbH (diese hält

wiederum 100 % an der Kurbad Tatzmannsdorf AG), 100 % an der BELIG (diese hält wiederum

100 % an der VIVA), 100 % an der WIBAG, 100 % an der Schloss Esterhazy Management GmbH

und 100 % an der Ansiedlungsoffensive GmbH (diese hält 100 % an der Ansiedlungsoffensive Betei-

ligungs- GmbH und diese 90 % an den einzelnen Technologiezentren GmbH)
28 Fonds für Arbeit und Wirtschaft, kurz FAWI
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gien aus dem Bereich der erneuerbaren Energie im Sinne der Energieeffizienz sowie

des Energiesparens unterstützen bzw. dem weiteren Ausbau der Infrastruktur und

der Schaffung von Arbeitsplätzen zugute kommen.

Im Infrastrukturbereich des Burgenlandes wurden mit der Umsetzung der Baudirekti-

on im Bereich des Straßen-, Wasser- und Güterwegebaues sinnvolle Strukturen ge-

schaffen, die von Wirtschaftlichkeit und Wirkungsorientierung getragen sind. Die Er-

richtung einer Baudirektion führte zu mehr Flexibilität in der Verwaltung.

Durch die Anwendung eines effektiven Kredit- und Veranlagungsmanagements wur-

de ein weiteres geeignetes Instrumentarium entwickelt, das auch in Zukunft ange-

wendet werden wird.

3. Einnahmenentwicklung

Aufgrund der Ergebnisse der Finanzausgleichsverhandlungen haben sich maßgebli-

che Veränderungen bei den wesentlichen Einnahmenblöcken des Landes, nämlich

im Bereich der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben und bei

den für den Haushaltsausgleich der Länder gewährten Bedarfszuweisungen gemäß

§ 22 FAG 2008 ergeben.

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Diese sind die wichtigste Einnahmenkomponente des Landes. Im Jahr 2009 wird mit

einer 43%-igen Ausgabendeckung durch die Ertragsanteile gerechnet, die sich ent-

sprechend der Abwärtsentwicklung im Jahr 2010 voraussichtlich auf 38 % reduzieren

wird.

Diese Einnahmen sind nicht zweckgebunden und bestimmen daher den Budgetspiel-

raum des Landes entscheidend. Eine der grundlegenden Änderungen des neuen

FAG ist die Umwandlung folgender Transfers des Bundes in Ertragsanteile ohne

Zweckbindung:
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• Kopfquotenausgleich

• Bedarfszuweisungen zur Ausgliederung von Schuldenreduzierungen

• Finanzzuweisungen für umweltschonende und energiesparende Maßnahmen

• Finanzzuweisungen in Angelegenheiten des Agrarwesens

• Finanzzuweisungen für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs

• Zuschüsse für Umweltschutz

Zur Umwandlung zählen auch die finanziell bedeutsamen Zweckzuschüsse für die

Finanzierung der Straßen, die Bedarfszuweisungen an die Länder zum Haus-

haltsausgleich und ab dem Jahr 2009 die Wohnbauförderungs-Zweckzuschüsse.

Diese Reform dient der Vereinfachung des Finanzausgleichsgesetzes und der Zu-

sammenführung von Aufgaben- und Ausgabenverantwortung.

Bei der Erstellung des Landesvoranschlages 2009 waren die Ausmaße der Wirt-

schaftskrise nicht absehbar, weshalb die Höhe der Ertragsanteile noch im Laufe des

Jahres 2009 stark nach unten revidiert werden muss. In der Budgetplanung für das

Jahr 2010 wurden die bisherigen Auswirkungen der Wirtschaftskrise berücksichtigt.

Kostenersatz für LandeslehrerInnen

Der Bund ersetzt den Ländern von den Kosten der Besoldung der unter ihrer Dienst-

hoheit stehenden LandeslehrerInnen:

1. an öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen 100 % im Rahmen der ge-

nehmigten Stellenpläne

2. und an berufsbildenden Pflichtschulen sowie an land- und forstwirtschaftlichen

Berufs- und Fachschulen 50 %.

Zur Abgeltung des Mehraufwands aus Strukturproblemen leistet der Bund den Län-

dern zusätzlich zu den obgenannten Ersätzen für LandeslehrerInnen an allgemein

bildenden Pflichtschulen einen Kostenersatz in Höhe von 24 Mio. Euro jährlich in den

Jahren 2008 bis 2010 und 25 Mio. Euro jährlich in den Jahren 2011 bis 2013. Dieser

Kostenersatz ist nach der Volkszahl auf die Länder aufzuteilen. Der Bund finanziert

ab dem Schuljahr 2008/09 die Umsetzung der Senkung der Klassenschülerhöchst-

zahlen auf einen Richtwert von 25 im Ausmaß des tatsächlichen Bedarfes, nach den
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Kriterien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Ein besonderes

Augenmerk muss dabei auf die Anpassung von Schulstrukturen gelegt werden. Das

Land hat derzeit einen Lehrerüberhang, der vom Bund nicht mitfinanziert wird und

daher das Land belastet.

Wohnbauförderung

Diese Einnahmenkomponente setzte sich in der Vergangenheit aus den Zweckzu-

schüssen, den Rückflüssen und Zinsen aus den gewährten Wohnbauförderungsdar-

lehen, sowie den Zuschüssen des Bundes für die Sonderwohnbauprogramme zu-

sammen. Im Paktum zum Finanzausgleich 2008 wurde vereinbart, den WBF-

Zweckzuschuss sowie die Bedarfszuweisungen ab dem Jahr 2009 in Ertragsanteile

umzuwandeln. Diese Mittel werden weiterhin, wenn auch im Wege der Ertragsantei-

le, nach dem bisherigen Schlüssel auf die Länder verteilt.

Um die Finanzierung der Wohnbauförderung einerseits in der nahen Zukunft und

andererseits langfristig abzusichern, und um eine allenfalls erforderliche Liquidität

und Finanzmittel in den nächsten Jahren sicherzustellen, wurde bereits in der Regie-

rungssitzung am 21. Dezember 2006, die „Haushaltskonforme Restrukturierung der

Rückflüsse aus Wohnbauförderungsdarlehen unter Berücksichtigung des Maastricht

Ergebnisses des Landes Burgenland“ zustimmend zur Kenntnis genommen.

Dementsprechend wurde in weiterer Folge die Wohnbau Burgenland GmbH (WBG)

am 19.02.2008 als 100%-ige Tochter der Burgenländischen Landesholding GmbH

bzw. 100%-ige Enkeltochter des Landes Burgenland gegründet. Die Wohnbau Bur-

genland GmbH wird aufgrund der Volatilität der Finanzmärkte jedoch nicht alle For-

derungen in einer einzigen Transaktion im Jahr 2008, sondern in kleineren Schritten

die Rückflüsse der Jahre 2009 bis inkl. 2046 aus Wohnbauförderungsdarlehens-

Forderungen des Landes Burgenland von ca. 983 Mio. Euro (Forderungsstand Ende

2007 exkl. Tilgungen 2008) einlösen.

Aufgrund der seit September 2008 mit voller Wucht eingetretenen und weiter eskalie-

renden Finanzkrise sollte der Fokus auf die Vermeidung eines Veranlagungsrisikos

gelegt werden. Daher wurde der für 2008 vorgesehene Einlösungswert mit maximal
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150 Mio. Euro limitiert. Vom Land nicht sofort benötigte Finanzmittel werden der

WBG kreditiert und dienen dem Erwerb der definierten Wohnbauförderungsdarlehen.

Das verbleibende Einlösungsvolumen soll je nach Marktlage und Bedarf ab 2009 in

gesonderten Einlösungsangeboten realisiert werden. Im Jahr 2010 sind diese Maß-

nahmen berücksichtigt.

4. Ausgabenentwicklung

Die Ausgaben des Landes werden großteils nach Aufgaben gegliedert, weil dadurch

ein besserer Einblick in die Entwicklung möglich ist.

Dazu kommt, dass damit in einigen Bereichen ein unmittelbarer Zusammenhang mit

den zweckgebundenen Einnahmen hergestellt werden kann (das gilt vor allem für

den Wohnbau, den Sozialbereich und die Krankenanstalten, teilweise auch für die

Schulen).

Allgemeine Verwaltung

Die in diesem Ausgabenbereich zusammengefassten Ausgaben umfassen die Auf-

wendungen der Voranschlagsgruppe 0 und 8 (inklusive Pensionen).

Knapp 61 % dieser Ausgaben entfallen auf den Personalaufwand inkl. Pensionen

(Steigerung von 2,5 % für aktive Bedienstete in den Jahren 2009 und 2010), rund

39 % auf Sachausgaben, die neben den Aufwendungen für laufende Käufe von Gü-

tern und Leistungen auch die Investitionen enthalten.

Pensionen (ohne LandeslehrerInnen)

Diese Ausgaben hängen von der Anzahl der Pensionisten, der jährlichen allgemei-

nen Pensionserhöhung und dem Struktureffekt ab. Für die Vorschauperiode wurde

mit einer Steigerung von 2 % gerechnet.
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Raumplanung und Verkehr

Eine wesentliche verkehrspolitische Initiative des Landes ist der Ausbau der

Infrastruktur im Burgenland, um den Bedürfnissen der Pendler, der Anrainer und des

Wirtschaftsstandortes gerecht zu werden. Dazu sollen drei wichtige Straßenbau-

projekte rascher als geplant realisiert werden. Dabei handelt es sich um die S31-

Umfahrung Schützen/Gebirge, um die Verlängerung der S31 bis zur Staatsgrenze

und um den burgenländischen Teil der S729. Die Realisierung dieser drei Projekte

wird um zwei Jahre vorgezogen. Das Modell der Vorfinanzierung sieht so aus, dass

die ASFINAG Kredite zum Bau aufnimmt und das Land Burgenland die Zinsenlast für

diese zwei Jahre übernimmt. Für die Zinsentilgung soll ein Teil der Erträgnisse des

Fonds für Arbeit und Wirtschaft herangezogen werden. Auch im Bereich der Schiene

sind Ausbaumaßnahmen30 unter finanzieller Beteiligung des Landes geplant bzw.

bereits in Umsetzung.

Schulen

In diesem Bereich sind die Ausgaben für die Pflichtschulen und Berufsschulen sowie

für die Pensionen der LandeslehrerInnen zusammengefasst. Der Großteil dieser

Ausgaben wird durch zweckgebundene Transfers des Bundes und die Pensionsbei-

träge der aktiven LandeslehrerInnen gedeckt.

Kindergärten (vorschulische Erziehung)

Laut Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen

Kinderbetreuungsangebotes und über die Einführung der verpflichtenden frühen

sprachlichen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen sowie

Schaffung einer bundesweiten vorschulischen Bildungsplanes gewährt der Bund den

Ländern 20 Mio. Euro zur teilweisen Abdeckung des Mehraufwandes der Länder und

Gemeinden in den Jahren 2008, 2009 und 2010.

29 Abschnitt Dobersdorf - Heiligenkreuz
30 z.B Schleife Wulkaprodersdorf, Elektrifizierung Wulkaprodersdorf - Eisenstadt - Neusiedl/See und

Deutschkreutz - Neckenmarkt/Horitschon, Schleife Parndorf
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Für das Burgenland bedeutet dies geschätzte Einnahmen in der Höhe von ca.

500.000,-- Euro die zur Finanzierung der Maßnahmen zur sprachlichen Frühförde-

rung bzw. zum weiteren Ausbau von Kinderbetreuungsmaßnahmen verwendet wer-

den sollen.

Mit der Novellierung des Bgld. Familienförderungsgesetzes31 wurden alle rechtlichen

Schritte zum Gratiskindergarten und zur Kinderförderung geregelt. Mit dem neuen

Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz32 wurde die Basis für einen weiteren Quali-

täts- und Ausbauschub gelegt. Für den Gratiskindergarten und die neue Krippenför-

derung wird das Land zukünftig rund 4,3 Mio. Euro jährlich aufwenden.

Sozialausgaben

In Wahrnehmung seiner sozialen Verantwortung wird das Land Burgenland die im

Jahr 2009 gestarteten Entlastungsmaßnahmen weiterführen. Besonderes Gewicht

werden dabei – im Hinblick auf die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise –

die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen haben. Aber auch aufgrund demographi-

scher und medizinischer Entwicklungen werden die Ausgaben dynamisch steigen, da

durch die zunehmende Alterung der Gesellschaft immer mehr ältere Menschen in

den burgenländischen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu betreuen sind.

Gleichzeitig werden durch die Entwicklung immer besserer Behandlungsmethoden

ansteigende Kosten zu erwarten sein.

Auf dem Gebiet der Pflegesicherung werden durch den Wegfall des Kinderregres-

ses seit 1.1.2009 die Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen entlastet. Im

Pflegebereich wird ein Mehrbedarf von 15 bis 20 Prozent zu erwarten sein. Parallel

dazu soll der weitere Ausbau der Palliativ- und Hospizversorgung erfolgen.

Menschen in Heimpflege und ihre Angehörigen werden durch die Erhöhung der Zu-

schüsse für die Seniorentagesbetreuung und des Landepflegegeldes entlastet. Die

von Land und Bund geförderte 24-Stunden-Betreuung wird nirgends so gut ange-

nommen wie im Burgenland. Weiters sollen noch zusätzliche Angebote bei der Ta-

gesbetreuung und der Wohnunterbringung von Menschen mit besonderen Bedürf-

nissen geschaffen werden, um dem steigenden Bedarf entsprechen zu können. Dem

31 LGBl. Nr. 20/1992 idF LGBl. Nr. 44/2009
32 LGBl. Nr. 7/2009
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„Mobilen Heilpädagogischen Dienst“ für die Betreuung von behinderten Kindern im

Kindergartenalter ist gleichfalls ein besonderes Augenmerk zu schenken.

Im Bereich der Krankenanstalten sollen neue Angebote geschaffen, aber auch be-

stehende Krankenhäuser saniert werden. Das größte Vorhaben in diesem Bereich

wird die Generalsanierung des Schwerpunktkrankenhauses Oberwart sein. Aus der-

zeitiger Sicht werden dafür mindestens 80 Mio. Euro aufzubringen sein, wobei als

Bautermin das Jahr 2010 geplant ist. Auch das Krankenhaus der Barmherzigen Brü-

der in Eisenstadt soll weiter modernisiert und ausgebaut werden. Daneben gibt es

noch finanziellen Mehrbedarf bei der Absicherung der notärztlichen Versorgung so-

wohl am Boden als auch aus der Luft.

Im Rahmen der Arbeitnehmer- und Jugendförderung hat das Land Burgenland

fünf Schwerpunkte gesetzt um sowohl junge Arbeitnehmer bis 25 Jahren, als auch

ältere Arbeitnehmer ab 50 gezielt fördern zu können. Besonders forciert werden sol-

len dabei konkrete arbeitspolitische Maßnahmen wie die Bildungskarenz oder die

Arbeitsstiftungen. Für die Lehrausbildung von Jugendlichen sollen die Lehrwerkstät-

ten (derzeit bestehen 13) ausgebaut werden, wobei das größte Projekt die Lehrwerk-

stätte Mitte/Nord sein wird. Dieses Projekt wird im Rahmen des außerordentlichen

Haushaltes auch aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert.

Im Detail beträgt das Budget 2010 für Gesundheit und Soziales etwa 200 Mio. Euro

(d.s. fast 19 % des Gesamtbudgets), was einen Zuwachs von ca. 10 Mio. Euro be-

deutet. Damit sollen die notwendigen Mehrausgaben in den verschiedensten Berei-

chen finanziert werden.

Klimaschutz

Die Fördermaßnahmen sollen die Implementierung und Anwendung von Technolo-

gien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energie, die Energieeffizienz sowie des E-

nergiesparens unterstützen. Unter dem Schlagwort „Ökologisierung der burgenländi-

schen Wirtschaft“ sind somit all jene Fördermaßnahmen zusammengefasst, die zur

Ankurbelung von Investitionen und zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft mit dem

übergeordneten Ziel des Energiesparens und der Energieeffizienz dienen. Für die
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Ökologisierung sollen durch die Mittel des Fonds für Arbeit und Wirtschaft zusätzli-

che Impulse gesetzt werden können.

Straßen

Die Ausgaben für Straßen enthalten sowohl die Instandhaltungen (einschließlich

Winterdienst etc.) als auch die Aufwendungen für Investitionen. Mit dem Bundesstra-

ßen-Übertragungsgesetz33 erfolgte die Übertragung der Bundesstraßen B an die

Länder. Im Zuge des neuen FAG erfolgt die Umwandlung der diesbezüglichen

Zweckzuschüsse des Bundes in Ertragsanteile.

Wasserbau

Das Land leistet erhebliche Finanzierungsbeiträge zur Wasserversorgung und Ab-

wasserbeseitigung, wobei diese Transfers großteils zunächst den Gemeinden zuflie-

ßen und in weiterer Folge den einzelnen Benützern der Anlagen zugute kommen.

Landwirtschaft

Die Ausgaben in diesem Bereich sind vom Programm der Ländlichen Entwicklung -

ELER – beeinflusst, welches die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes

gewährleisten soll. ELER konzentriert sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der Land-

und Forstwirtschaft, die Landbewirtschaftung und die Umwelt sowie die Lebensquali-

tät und die Diversifizierung der Aktivitäten auf diesen Gebieten.

Im Rahmen dieses Programms wird der Situation der abgelegenen ländlichen Gebie-

te, die unter Bevölkerungsschwund und Verfall leiden, bis hin zu stadtnahen ländli-

chen Gebieten, die unter zunehmendem Druck der urbanen Zentren stehen Rech-

nung getragen. Zu berücksichtigen bleibt, dass neben den EU-Programmen auch

andere Ausgaben im Bereich der Land- und Forstwirtschaft den Landeshaushalt

betreffen.

33 BGBl. Nr. 20/2002 vom 29. März 2002
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Wirtschaftsförderung

Einen zentralen und wesentlichen Schwerpunkt bei der Budgetgestaltung in Zeiten

einer umspannenden Wirtschaftskrise bildet die Wirtschaftsförderung. Zur Erfüllung

dieses Zwecks wurde für die Jahre 2009 und 2010 das größte Wirtschaftsförderpaket

in der Geschichte des Burgenlandes geschnürt.

Dieses Paket umfasst für den Zeitraum 2009 und 2010 Landesmittel in der Höhe von

130 Mio. Euro, zu denen noch beträchtliche Mittel aus der Kofinanzierung von Bund

und Europäischer Union kommen.

Diese 130 Mio. Euro, die für die Belebung der burgenländischen Wirtschaft in Zeiten

einer Wirtschaftskrise gezielt eingesetzt werden sollen, setzen sich wie folgt zusam-

men:

� 50 Mio. Euro für die Ziel 1 – Nachfolgeförderung „Phasing Out“,

� 30 Mio. Euro für das Zusatzprogramm Bund-Land (Additionalität),

� 15 Mio. Euro für das Sonderförderpaket Bund-Land,

� ca. 20 Mio. Euro WIFÖG-Mittel für Wirtschaft und Tourismus und

� ca. 15 Mio. Euro Gelder aus dem Burgenland-Fonds für Arbeit und Wirtschaft.

Diese Gelder sollen für die weitere Modernisierung und Stärkung des Wirtschaft-

standortes und für die Absicherung von Arbeitsplätzen verwendet werden, um den

Folgewirkungen der Wirtschaftskrise entgegenzusteuern.

Kredit- und Veranlagungsmanagement

Das im Jahr 2001 begonnene neue Kredit- und Veranlagungsmanagement des Lan-

des Burgenland befindet sich nunmehr im neunten Jahr seines Einsatzes. Die Auf-

gaben des Kreditmanagements bestehen im Wesentlichen darin, die erforderliche

Liquidität zur Refinanzierung der jeweils fällig werdenden Finanzschulden des Lan-

des beim Bund als der Adresse mit den günstigsten Konditionen aufzunehmen und

mit eigenen, bei Banken abgeschlossenen unbaren Strukturen zu optimieren bzw.

mittel- und langfristig abzusichern. Der Stand an Finanzschulden war in diesem

Neunjahreszeitraum leicht rückläufig und beträgt derzeit 206,8 Mio. Euro und wird

sich im Jahr 2010 auf 231,5 Mio. Euro erhöhen.
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Das Veranlagungsmanagement ändert sich insofern, als zwar die allgemeine, tägli-

che Liquidität des Landes weiter rückläufig ist, jedoch die zusätzliche Liquidität aus

der Übertragung der BEWAG Mehrheitsbeteiligung an die BLH gesondert veranlagt

wird.

Sonstige Ausgaben

Diese umfassen insbesondere die Ausgaben in den Aufgabenbereichen Kultur,

Sport, Wissenschaft, aber auch im Bereich der Umwelt und des Naturschutzes sowie

Aufwendungen für die verschiedenen betriebsähnlichen Einrichtungen, für Mieten

bzw. Liegenschaften.

5. Operationelles Programm „Phasing Out Burgenland 2007-2013“

Der Entwicklungsschub im Burgenland wurde letztendlich durch die Förderungen

nach der Anerkennung als Ziel-1 Region in der Zeit von 1995 – 2006 ermöglicht. Da

mit Ende des Jahres 2006 die Ziel-1 Periode auslief, wurde seitens des Landes eine

möglichst hohe Nachfolgeförderung angestrebt, um einen abrupten Einschnitt im Be-

reich des Förderwesens zu vermeiden. Dieses Ziel wurde auch erreicht, indem das

Burgenland den „Phasing Out Status“ zuerkannt bekam.

Mit diesem Programm sollen weiterhin alle Regionen des Burgenlandes, insbesonde-

re das Mittel- und Südburgenland wirksame Impulse für eine dynamische und nach-

haltige Entwicklung erhalten und ein höheres Beschäftigungsniveau im Land sicher-

gestellt werden. Das Programm soll außerdem einen Beitrag leisten, das Burgenland

als Grenzregion besonders zu stärken, damit die Herausforderungen und möglichen

Anpassungsprobleme in der Folge der Erweiterung der EU besser bewältigt werden

können und es ein leistungsfähiger Partner für die Nachbarregionen in den neuen

Mitgliedstaaten sein kann.

Als übergeordnete Zielsetzung wurden folgende Ziele festgelegt:

• Sicherung von Lebensqualität, Erhöhung von Einkommen und Beschäftigung

durch Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Abbau regionaler Disparitäten,
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• Entwicklung des Burgenlandes zu einer modernen, zentraleuropäischen Region

als aktiver „Player“ innerhalb von CENTROPE.

Es werden dabei folgende Prioritäten gesetzt:

Im operationellen Programm EFRE:

• Wettbewerbsfähige und innovative regionalwirtschaftliche Strukturen

• Infrastruktur und nachhaltige Standortentwicklung

Im operationellen Programm ESF:

• Anpassungsfähigkeit der ArbeitnehmerInnen und Unternehmer

• Integration in den Arbeitsmarkt und soziale Eingliederung

• Supportstrukturen, Wissenszugang und –transfer, Arbeitsmarktpartnerschaften

Zur Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER):

• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft

durch Förderung der Umstrukturierung, der Entwicklung und der Innovation

• Verbesserung der Umwelt und der Landschaft durch Förderung der Landbewirt-

schaftung

• Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Förderung der Diversifi-

zierung der Wirtschaft

Im Rahmen der Territorialen Zusammenarbeit nimmt das Burgenland an den Pro-

grammen Österreich-Ungarn, Österreich-Slowakei sowie Österreich-Slowenien teil.

Die Entwicklung von grenzübergreifenden, wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-

schen Tätigkeiten durch gemeinsame Strategien für eine nachhaltige territoriale Ent-

wicklung soll durch die nachstehend angeführten Zielsetzungen erreicht werden.

• Förderung der unternehmerischen Initiative und der KMU, des Fremdenverkehrs,

kultureller Tätigkeiten und des grenzüberschreitenden Handels

• Förderung und Verbesserung der Bewirtschaftung der natürlichen und kulturellen

Ressourcen sowie der Vermeidung von Risiken

• Stärkung der Verbindung zwischen städtischen und ländlichen Gebieten
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• Besserer Zugang zu Verkehrs-, Informations- und Telekommunikationsnetzen

sowie zu Wasser-, Abfallentsorgungs- und Energiesystemen und entsprechende

Anlagen

• Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Gesundheit, Kultur, Tourismus und Bil-

dung

Im Bereich des Programms der Transnationalen Kooperation sollen Projekte finan-

ziert werden, die den Netzwerkaufbau zwischen Regionen ermöglichen und Aktionen

fördern, die eine integrierte territoriale Entwicklung begünstigen, wobei folgende vier

Prioritäten im Mittelpunkt stehen:

• Innovation: Schaffung und Ausbau von Wissenschafts- und Technologienetzwer-

ken und Aufwertung von regionalen FTE- und Innovationskapazitäten

• Umwelt: Wasserbewirtschaftung, Energieeffizienz, Maßnahmen im Bereich der

Risikovermeidung und des Umweltschutzes

• Zugänglichkeit: Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu Verkehrs- und

Telekommunikationsdienstleistungen und der Qualität dieser Dienstleistungen

• Nachhaltige Stadtentwicklung: Förderung der polyzentrischen Entwicklung auf

transnationaler, nationaler und regionaler Ebene mit eindeutig transnationaler

Wirkung

Im Bereich des Programms der Interregionalen Kooperation ist das Ziel eine Verstär-

kung der Wirksamkeit der Regionalpolitik durch Förderung

• der interregionalen Zusammenarbeit mit den Schwerpunkten Innovation und wis-

sensbasierte Wirtschaft sowie Umwelt und Risikovermeidung,

• des Erfahrungsaustausches über die Verbreitung vorbildlicher Politiken,

• von Maßnahmen, die Studien, die Erhebung von Daten und die Beobachtung und

Analyse von Entwicklungstendenzen in der Gemeinschaft betreffen.
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IV. Prämissen für den Finanzplan

Ausgehend von diesen volkswirtschaftlichen und finanzpolitischen Überlegungen

wurde die mittelfristige Entwicklung eingeschätzt.

(1) Die Prognose der Einnahmen, unter Berücksichtigung der Auswirkungen der glo-

balen Wirtschaftskrise, basiert einerseits auf der Einnahmenentwicklung der letz-

ten Jahre und andererseits auf den neuen Gegebenheiten durch das Finanzaus-

gleichsgesetz 2008 (FAG 2008) bzw. des Österreichischen Stabilitätspaktes

2008. Die Einnahmen aus den Ertragsanteilen waren daher entsprechend einzu-

setzen.

(2) Die Einnahmen wurden den Ausgaben gegenübergestellt. Dabei musste auf die

Vorgabe des Österreichischen Stabilitätspaktes, wonach die Bundesländer sich

verpflichten, für die gesamte FAG-Periode durchschnittliche Haushaltsüberschüs-

se (nach den Maastricht-Kriterien) zu erzielen, Rücksicht genommen werden.

(3) Die Erwirtschaftung von Überschüssen (nach den Maastricht-Kriterien) wird si-

cherlich durch die im außerordentlichen Haushalt erforderliche Kofinanzierung der

EU-Projekte in der Phasing-Out Periode bzw. durch die weltweite Finanz- und

Wirtschaftskrise erschwert, soll aber im Laufe des Jahres 2010 durch die Er-

schließung zusätzlicher Einnahmequellen dennoch ermöglicht werden.

(4) Die Entwicklung des Schuldendienstes erfolgte unter Berücksichtigung der Ver-

pflichtungen aus den tatsächlichen Darlehensaufnahmen und den Vorgaben des

praktizierten Kreditmanagements.
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V. Ergebnisse des mittelfristigen Finanzplans 2006 bis 2010

1. Entwicklung der Einnahmen

Die Einnahmen des ordentlichen Haushaltes werden von 1.030,5 Mio. Euro im Jahr

2009 unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Progno-

sen auf 1.039,9 Mio. Euro im Jahr 2010 ansteigen.

2. Entwicklung der Ausgaben

Die Ausgaben des ordentlichen Haushaltes werden von 1.030,5 Mio. Euro im Jahr

2009 auf 1.064,6 Mio. Euro im Jahr 2010 ansteigen.

Dies ergibt einen prognostizierten Abgang von 24,7 Mio. Euro. Die Ausgaben im au-

ßerordentlichen Haushalt wurden unter Zugrundelegung der Finanztabellen für die

Phasing-Out Periode 2007 bis 2013 im Jahr 2009 mit 25,2 Mio. Euro veranschlagt

und werden im Jahr 2010 voraussichtlich 25,0 Mio. Euro betragen.

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand per 31.12.2009 beträgt 206,8 Mio. Euro. Mit Ende des Prognose-

zeitraumes wird der Schuldenstand in Summe voraussichtlich auf 231,5 Mio. Euro

steigen.



Finanzplan 2006-2010; 4. Fortführung Seite 35

VI. Feststellung der Abweichungen

Aufgrund der eingetretenen Entwicklungen weicht die 4. Fortführung des Finanzplans

2006 bis 2010 von dem im Jahr 2005 erstellten Finanzplan wie folgt ab:

(Beträge in Tausend Euro)
Finanzplan 3. Fortführung Finanzplan 4. Fortführung
Jahr Ausgaben Einnahmen Jahr Ausgaben Einnahmen

ordentlicher Haushalt ordentlicher Haushalt
2006 1.521.699 1.521.699 2006 1.521.699 1.521.699
2007 1.011.401 1.011.401 2007 1.011.401 1.011.401
2008 936.221 936.221 2008 1.051.932 1.051.932
2009 1.030.499 1.030.499 2009 1.030.499 1.030.499
2010 1.057.983 1.057.983 2010 1.064.645 1.039.952

Finanzplan 3. Fortführung Finanzplan 4. Fortführung
Jahr Ausgaben Einnahmen Jahr Ausgaben Einnahmen

ausserordentlicher Haushalt ausserordentlicher Haushalt
2006 158.561 158.561 2006 158.561 158.561
2007 49.080 49.080 2007 49.080 49.080
2008 28.965 28.965 2008 63.264 63.264
2009 25.242 25.242 2009 25.242 25.242
2010 25.022 25.022 2010 25.022 25.022

Finanzplan 3. Fortführung Finanzplan 4. Fortführung
Jahr Schuldenstand Jahr Schuldenstand

per 1.1. per 31.12. per 1.1. per 31.12.
2006 352.266 206.800 2006 352.266 206.800
2007 206.800 206.800 2007 206.800 206.800
2008 206.800 206.800 2008 206.800 206.800
2009 206.800 206.800 2009 206.800 206.800
2010 206.800 206.800 2010 206.800 231.500

Finanzplan 3. Fortführung Finanzplan 4. Fortführung
Jahr Schuldendienst Jahr Schuldendienst

Tilgung Zinsen Tilgung Zinsen
2006 220.466 8.325 2006 220.466 8.325
2007 80.900 10.689 2007 80.900 10.689
2008 0 9.534 2008 0 4.197
2009 0 11.312 2009 0 11.312
2010 25.900 11.312 2010 25.900 13.650

Der Landesfinanzreferent:

B i e l e r eh.
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